
der Mordverbrechen und erweitert den Strafrah
men des Abs. 1. Hier werden die Fälle exakt her
ausgearbeitet, die das sozialistische Zusammenle
ben in besonders hohem Maße gefährden und bei 
denen deshalb erforderlichenfalls die Todesstrafe 
auszusprechen ist. Absatz 2 ist nur anzuwenden, 
wenn - beim Vorhandensein der dort genannten 
Voraussetzungen - auf Todesstrafe erkannt werden 
soll. Wird die Todesstrafe nicht angewandt, so ist 
der Täter, auch wenn die Tatbestandsalternativen 
des Abs. 2 vorliegen, ausschließlich auf der Grund
lage des Abs. 1 zu verurteilen.
Die in Abs. 2 Ziff. 1 beschriebenen Fälle stehen in 
Zusammenhang mit den Kapiteln 1 und 2 und die in 
Ziff. 2 beschriebenen in Zusammenhang mit den 
Kapiteln 7 und 8 des Besonderen Teiles. Ziffer 3 
entspricht der früheren Regelung, wobei die For
mulierung „grausam“ durch den treffenderen Be
griff „in besonders brutaler Weise“ ersetzt wurde. 
Die Ziffern 4 und 5 tragen der Gefährlichkeit des 
Rückfalls und der mehrfachen Tötung Rechnung.

Die den Mord differenzierenden Merkmale in 
Abs. 2 beziehen sich auf weitere über den Mord 
hinausgehende verletzte Objekte, die Art und 
Weise seiner Begehung, die Motive und Zwecke 
der Tat und die Rückfälligkeit des Täters.

Mit der Regelung des Abs. 2 Ziff. 1 verwirk
licht das Strafrecht der DDR völkerrechtliche 
Pflichten im Dienste des Friedens und der 
Menschlichkeit. Die unnachsichtig harte Bestra
fung von Mordanschlägen im Zusammenhang mit 
Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen (vgl. Kap. 1) ist Voraus
setzung und Garantie für eine gesicherte Frie
densordnung in der Welt und festigt den Glauben 
an die Unantastbarkeit der Existenz, Würde und 
Rechte des Menschen.

Weiterhin erfaßt Ziff. 1 die Tötung als Verbre
chen gegen die Deutsche Demokratische Republik 
(§§ 96 ff. StGB), die unmittelbar gegen die sozia
listische Staats- und Gesellschaftsordnung, den 
Aufbau des Sozialismus als Ganzes oder in we
sentlichen Teilbereichen gerichtet sind. Mord aus 
Feindschaft gegen die DDR trägt konterrevolu
tionären Charakter und gefährdet den Frieden 
(vgl. Kap. 2).

Eine Beschreibung nach der Art und Weise 
der Begehung enthalten Ziff. 2 und 3. Es handelt 
sich um die heimtückische oder in besonders bru
taler Weise begangene Tötung (Ziff. 3) und die 
Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln und Me
thoden (Ziff. 2).

Heimtücke liegt nicht schon dann vor, wenn 
die Tötung überraschend und versteckt erfolgt. Die
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sprachliche Bedeutung des Wortes Heimtücke 
deutet auf die besonders verwerfliche Ausnutzung 
der Arglosigkeit des Opfers hin. Dabei kann die 
Arglosigkeit bewußt herbeigeführt bzw. eine 
schon bestehende absichtlich verstärkt werden. 
Sie kann auch auf einem bereits bestehenden oder 
in Tötungsabsicht begründeten Vertrauensver
hältnis beruhen, das zwischen Opfer und Täter be
steht und das Opfer zu der Annahme berechtigt, 
daß von dieser Seite sein Leben nicht bedroht 
werden kann. Dieses Vertrauensverhältnis muß 
Täter und Opfer bewußt sein. Demzufolge kann 
z. B. die Tötung eines sechs Monate alten Säug
lings durch die Mutter nicht heimtückisch erfol
gen.

Jedoch ist nicht jede Ermordung eines Men
schen, zu dem ein Vertrauensverhältnis besteht, 
heimtückisch. Es muß ein unmittelbarer Zusam
menhang zwischen der aus dem Vertrauensver
hältnis resultierenden Arglosigkeit und der Art 
und Weise der Tatbegehung bestehen. Die ver
trauensvolle Beziehung, Haltung oder Hinwen
dung des Opfers zum Täter muß ausgenutzt wer
den. Ehe, häusliche Gemeinschaft, Intimbezie
hungen bedingen nicht schon als solche ohne wei
teres ein Vertrauensverhältnis und Arglosigkeit 
des Opfers, das den Anforderungen des Tatbe
standes der Heimtücke genügt. Der Vorsatz muß 
die Ausnutzung der Arglosigkeit umfassen.10) 
Heimtücke kennzeichnet das folgende Beispiel:

Der 33 Jahre alte G. wollte sich von seiner 10 Jahre 
älteren Frau trennen und die 18 Jahre alte P. heira
ten, mit der er ein intimes Verhältnis unterhielt. Da 
er nicht den Mut zur Wahrheit fand und einen offe
nen Konflikt mit der Ehefrau fürchtete, faßte er den 
Entschluß, die Ahnungslose zu töten. Er veränderte 
sein bisheriges Verhalten nicht, das dem äußeren 
Anschein nach von Liebe, Zuneigung, Vertrauen 
und Treue getragen war. Es gehörte zur Lebensge
wohnheit der Ehegatten, Waldspaziergänge zu un
ternehmen. Anfang September lud G. seine Ehe
frau zu einem solchen Spaziergang ein, nachdem er 
vorher eine einsame Stelle erkundet hatte, zu der er 
sein Opfer führen und töten wollte. Als sich die 
Ehefrau am Tatort niederkniete, um Pilze aus dem 
Erdreich zu lösen, umfaßte G. von hinten mit beiden 
Händen ihren Hals und erwürgte sie.

10 Vgl. „Urteil des OG-Präsidiums vom 30. 11. 
1963“, Neue Justiz, 1/1964, S. 22; „OG-Urteil vom 
2. 3. 1964“, Neue Justiz, 15/1964, S. 478; „OG- 
Urteil vom 19. 11. 1965“, Neue Justiz, 5/1966, 
S. 156; „OG-Urteil vom 16. 12. 1966“, Neue Ju
stiz, 6/1967, S. 197.


